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Informationen der Abteilung Landwirtschaft / Dezember 2018 
 

Dieses Informationsblatt wird in loser und unregelmässiger Folge herausgegeben und hat keinen 

rechtsverbindlichen Charakter. Siehe auch www.llv.li -> Amt für Umwelt -> Publikationen -> Landwirtschaft 

 

 

Förderung zur Ausrüstung von 
Feld- und Gebläsespritzen mit einer 

Innenreinigung 

In der Presse wird häufig über den Eintrag von 

Pflanzenschutzmittel in Oberflächengewässer 

und Grundwasser berichtet. Insbesondere 

beim Waschen von Feldspritzen (inkl. Tankin-

nenreinigung) besteht das Risiko, dass Pflan-

zenschutzmittel in Oberflächengewässer oder 

ins Grundwasser gelangen. 

Bei Feld- und Gebläsespritzen, welche über 

ein automatisches Innenreinigungssystem mit 

separatem Spültank verfügen, kann die Innen-

reinigung des Tanks am Feld erfolgen und das 

Waschwasser mit den Pflanzenschutzmittel-

resten umweltgerecht auf dem Feld ausge-

bracht werden. Die Vorgaben zum ökologi-

schen Leistungsnachweis sehen ab 2023 

voraussichtlich vor, dass Spritzgerät mit 

einem Tankinhalt von über 400 l zwingend 

mit einem solchen Innenreinigungssystem 

ausgerüstet werden müssen. 

Das Land Liechtenstein fördert die entspre-

chende Nachrüstung vorhandener Spritzen 

sowie den Kauf solcher Spritzen bis Ende 

2019 mit 50% (bis max. CHF 2‘000.-). Förder-

gesuche müssen bis spätestens 31. Dezem-

ber 2019 beim Amt für Umwelt eingereicht 

werden. Das hierfür notwendige Formular kann 

beim Amt für Umwelt bezogen werden (siehe 

hierzu auch unser Schreiben vom 29. Novem-

ber 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trockenheit: Befristete Sonder-
regelung bei RAUS-Bestimmungen  

In Ergänzung zur Sonderregelung vom ver-

gangenen Sommer wird aufgrund der lokal be-

einträchtigen Grasnarbe der Weiden die nach-

folgende Ausnahmeregelung bis Ende Mai 

2019 getroffen: 

1. Ausgesetzt wird die Bestimmung, wonach 

bei Tieren der Rinder-, Ziegen- und Schafgat-

tung mindestens einen Viertel des Trocken-

substanzbedarfs durch Weidefutter gedeckt 

werden muss. 

2. Bis Ende Mai kann Anstelle der Weide Aus-

lauf in einen Laufhof gewährt werden. Auf der 

Weide darf zugefüttert werden (z.B. mobile 

Raufen). Die Tage im Laufhof müssen im Aus-

laufjournal eingetragen werden. Insgesamt 

müssen mindestens 26 Tage pro Monat Aus-

lauf auf eine Weide oder in einen Laufhof ge-

währt werden. 

 

 

 

 

 

 
Viel Erfolg im Neuen Jahr  

sowie alles Gute in Haus,  

Hof und Stall wünscht Euch eure  

Abteilung Landwirtschaft! 
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Übersicht zur den wichtigsten Verordnungsänderungen für das Jahr 2019 

Abänderung der Alpwirt-
schafts-Förderungs-
Verordnung (AWFV)  
LR 910.025 

 Bei Umtriebsweiden mit Herdenschutz wird beim Kleinvieh der 
Grundbeitrag von 120 auf 172 Franken pro Stoss erhöht. 

 Milchkühe mit Milchverarbeitung im Alpgebiet erhalten neu einen 
Grundbeitrag von 262 Franken pro Stoss. Voraussetzung hierfür 
ist, dass die Milch in einer zentralen Alpsennerei verarbeitet wird.  
Während einer Übergangsfrist wird der Beitrag auch ausbezahlt, 
wenn die Milch in der Sennerei einer Milchkuhalp 1. Priorität (Va-
lüna, Pradamee und Sücka) verarbeitet wird.  

Abänderung der Landwirt-
schaftlichen Begriffs- und An-
erkennungsverordnung 
(LBAV) LR 910.020 

 Die Berechnung des Arbeitszeitbedarfs (SAK und Akh) wird da-
hingehend angepasst, dass Arbeiten nur dann anerkannt wer-
den, wenn mindestens 50% von Betriebseigenen Arbeitskräften 
erbracht wird. 

Abänderung der Landwirt-
schafts-Einkommensbeitrags-
Verordnung (LEV) 

LR 910.023 

 Der Zusatzbeitrag für Bergbetriebe wird pro anrechenbare RGVE 
für Triesenberg von 1‘150 auf 1‘600 Franken erhöht, für Schel-
lenberg und Planken von 850 auf 1050 Franken. 

 Der Zusatzbeitrag für die Alpung von Tieren wird von 150 auf 
250 Franken erhöht. 

 Beim Zusatzbeitrag für Bergbetriebe wird die geltende Limite für 
kleine Wiederkäuer von 20 auf 25 RGVE angehoben. 

 Neu wird auch der Anbau von Rispenhirse, Quinoa und Hanf mit 
einem Zusatzbeitrag von 700 Franken gefördert. 

Abänderung der Landwirt-
schaftsbetriebsinfrastruktur-
Förderungs-Verordnung 
(LIFV) LR 910.014 

 Künftig werden nur noch BTS-konforme Neubauten gefördert. 
Bei Umbauten bestehender Ställe ist BTS keine Voraussetzung. 

 Der pauschale Zuschlag für die Erstellung, Sanierung oder Er-
weiterung von BTS-konformen Bauten oder Anlagen wird von 10 
auf 20% erhöht. 

 Bauliche Massnahmen und Einrichtungen zur Minderung von 
Ammoniakemissionen für Laufgänge mit Quergefälle und Harn-
sammelrinne sowie erhöhte Fressstände werden künftig mit ei-
nem einmaligen Förderungsbetrag gefördert. 

 Die Banken haben in den letzten Jahren begonnen, die bisherige 
Praxis einer einmaligen jährlichen Amortisation auf eine halbjähr-
liche Amortisation umzustellen. Die halbjährliche Amortisation 
wird nun im Vollzug zum Zinsendienst übernommen. Zinsbe-
treffnis und Nachweis der Amortisation sind bis spätestens 
15. Januar beim Amt für Umwelt einzureichen. Landwirte 
können diese Aufgaben der Bank delegieren. 

 Um die Beurteilung der Tragbarkeit und Wirtschaftlichkeit von 
Infrastrukturförderungsprojekten besser vornehmen zu können, 
ist bei förderungsberechtigten Projektkosten ab 250‘000 Franken 
die Buchhaltung der letzten drei Jahre vorzulegen. 

 Um Klarheit bei der Umnutzung geförderter Infrastrukturen zu 
schaffen (insbesondere betreffend einer paralandwirtschaftlichen 
Nutzung) wird die Regelung aufgenommen, dass bis zum Ablauf 
der typischen Lebensdauer (max. 20 Jahre) eine Umnutzung 
nicht möglich ist. 

Abänderung der Landwirt-
schafts-Bewirtschaftungs-
Förderungs-Verordnung 
(LBFV) LR 910.024 

 Lupinen sind neu im Rahmen des Förderprogrammes „Extensi-
ver Ackerbau“ förderberechtig. 

 


